Wettbewerbsbestimmungen für den MZ – Cup  

1 Wettbewerbsbestimmungen

1.1 Cupveranstalter
Die Interessengemeinschaft MZ-Cup vertreten durch Herrn Uwe Link (nachfolgend IG genannt), schreibt im Einvernehmen mit dem Deutschen Motor Sport Bund (nachfolgend DMSB genannt) den 

MZ – Cup 2012
auf nationaler Ebene aus. 

1.2 Teilnehmer / Bewerber
Zur Teilnahme sind Fahrer / - innen mit einer gültigen B oder C– Lizenz des DMSB berechtigt.
Gastfahrer können von der  auch mit V-Lizenz zugelassen werden   wenn dadurch die Qualifikationschancen eingeschriebener Fahrer nicht eingeschränkt werden. Die Nenngebühr hierfür beträgt 250.-€. Wird ein Gaststartmotorrad gestellt beträgt die Nenngebühr 350 €. Die Behebung von Sturzschäden geht zu Lasten des Gaststarters.

1.3 Fahrzeug
Basismodell für den MZ – Cup 2012 ist die MZ – Skorpion in Cup – Ausführung.

Die speziellen Fahrzeugbestimmungen sind in Punkt 2 dieser Austragungsbedingungen festgelegt.

Gaststarter können auch mit dem Modell Skorpion Tour und Sport teilnehmen, sofern dieses den Bestimmungen des DMSB entspricht.

Anzahl der Läufe / Wettbewerbstermine

Der MZ – Cup 2012 kommt voraussichtlich in 12 Rennläufen, die im Rahmen von DMSB genehmigten Veranstaltungen ausgetragen werden, zur Durchführung.

Die Termine werden im „DMSB – Motorradsport – Terminkalender 2012“ sowie auf der DMSB und der Cup Homepage im Internet veröffentlicht. Evtl. Änderungen werden  auf der DMSB Homepage   veröffentlicht und auch von der IG bekanntgegeben.

1.4 Nennungen
Die IG führt für alle Fahrer / Bewerber, sofern diese sich nicht ausdrücklich abgemeldet haben, eine Blocknennung beim Veranstalter durch.

Die Nenngeld – bzw. Organisationskosten – Pauschale wird von der IG an den Veranstalter überwiesen.

Fahrer, die einem Rennen unentschuldigt fernbleiben, haben sich seitens des DMSB zu verantworten (Artikel 54 Deutsches Motorrad Sport – Gesetz). Die begründete Entschuldigung muss spätestens zwei Tage vor Beginn des Trainings der entsprechenden Veranstaltung bei der IG und dem Veranstalter schriftlich oder fernschriftlich vorliegen.

Qualifikation
Bei der Qualifikation zur Teilnahme an einem Wertungslauf wird die 115% Regelung angewandt.  

1.5 Preise
Für die Jahresendwertung werden von der IG Geldpreise ausgesetzt. (3.7).

1.6 Wertung / Endwertung

Bei jedem Wertungslauf erhalten die Fahrer anhand der offiziellen Ergebnisliste des Veranstalters folgende Cup – Punkte:

	1. Platz
	25 Punkte
	
	  9. Platz
	  7 Punkte

	2. Platz 
	20 Punkte
	
	10. Platz
	  6 Punkte

	3. Platz
	16 Punkte
	
	11. Platz
	  5 Punkte

	4. Platz
	13 Punkte
	
	12. Platz
	  4 Punkte

	5. Platz
	11 Punkte
	
	13. Platz
	  3 Punkte

	6. Platz
	10 Punkte
	
	14. Platz
	  2 Punkte

	7. Platz
	  9 Punkte
	
	15. Platz
	  1 Punkt

	8. Platz
	  8 Punkte
	
	
	


Für die Jahresendwertung werden die Punkte der Wertungsläufe addiert. Der Fahrer, der die höchste Punktzahl erreicht hat, ist Sieger und erhält den

„MZ – Cup 2012“

Die weitere Reihenfolge richtet sich ebenfalls nach den Wertungspunkten. Bei Punktgleichheit entscheidet:

1. die Majorität der besseren Plätze,

2. in nachstehender Reihenfolge die bessere Platzierung auf den Punkterängen im letzten, vorletzten usw. Wertungslauf.

1.7 Allgemeines
Dem MZ – Cup liegen folgende Gesetze und Bestimmungen zugrunde:

· Deutsches–Motorrad–Sportgesetz des DMSB.

· Allgemeine Bestimmungen des DMSB.

· Den allgemeingültigen Bestimmungen  für Straßensport.

· Die technischen Bestimmungen.

· diesen Wettbewerbsbestimmungen und ev. Insbesondere auf Grund besonderer Ereignisse -(z.B.

  höhere Gewalt)- noch zu erlassende Ausführungsbestimmungen.

- der jeweiligen Veranstaltungsausschreibung, ev. noch zu erlassender Ausführungsbestimm-         

ungen.

 - Zu verbindlichen Auskünften über die Durchführung der Veranstaltung ist ausschließlich der

  Rennleiter berechtigt. Die Auslegung der Bestimmungen obliegt ausschließlich den

  Sportkommissaren.

2 Fahrzeugbestimmungen
Die zulässigen Änderungen an den Motorrädern ergeben sich aus den Technischen Bestimmungen für den MZ – Cup im Anhang.

Mit Ausnahme der in diesen Bestimmungen aufgeführten Teile und Änderungen müssen die Motorräder  der Serie entsprechen.

Sonderbestimmungen
3.1 Um zum MZ – Cup 2012 aufgenommen zu werden, muss der Fahrer / Bewerber eine Einschreibegebühr in Höhe von 1500,– € entrichten von der 500.-€ bis zum 28.02.2012, 500 € 4 Wochen vor der ersten Veranstaltung weitere 500 € zur 3. Veranstaltung auf folgendes Konto zu entrichten ist: 

Postbank, BLZ 590 100 66, Konto 711 700 661

Bei Eingang der Anmeldung und der Anzahlung von 500.-€ bis 31.12.2011 beträgt die Einschreibegebühr 1400.-€

3.2 Weiter sind bis 28.02.2012 an die Adresse der IG folgende Unterlagen einsenden:

· Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Einschreibeformular (Anhang 1),

· DMSB-Nennformular

Die Einschreibegebühr ist eine Kostenbeteiligung, aus der die IG die Nennungspauschale bezahlt. Die Einschreibegebühr eines Fahrers, der in der Liste der akzeptierten Fahrer steht, kann auch dann nicht teilweise zurückgezahlt werden, wenn der Fahrer seine Bewerbung zurückzieht, sich nicht qualifiziert oder aus einem anderen Grund an einem oder mehreren Rennen nicht teilnimmt. Fahrer, die keinen Startplatz erhalten oder von der IG abgelehnt werden, erhalten eine evtl. bereits gezahlte Einschreibegebühr  zurückerstattet.

3.3 Die IG akzeptiert für den MZ – Cup maximal 40 Einschreibungen. Sollten mehr als 40 Bewerbungen eingehen, so erfolgt die Auswahl der Teilnehmer in der Form, dass von allen eingegangenen Bewerbungen die ersten 40 Nennungen (mit eingegangener Einschreibegebühr) von B – Lizenz Inhabern akzeptiert werden.

Der Inhaber der Firmen – Bewerber – / Sponsor – Lizenz ist nicht berechtigt, den von der IG bestätigten Teilnehmer gegen einen anderen Fahrer auszutauschen. Eine mehrmalige Teilnahme am MZ – Cup ist möglich.

Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme am MZ – Cup 2012 alleine durch Abgabe der Bewerbung besteht nicht. Die IG behält sich das Recht vor, Einschreibungen bzw. Bewerbungen ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.

3.4 Der Fahrer ist allein verantwortlich für

· Den technisch und optisch einwandfreien Zustand des Motorrades,

· Die Einhaltung der sportgesetzlichen Vorschriften .Der Teilnehmer ist verpflichtet, Werbeaufkleber an den Motorrädern und auf der Rennbekleidung lt. Skizzen und Vorschriften anzubringen bzw. zu tragen, die als Anhang  zu diesen Austragungsbedingungen erlassen sind. Ebenso sind die Teilnehmer verpflichtet, ihre Bekleidung und Ausrüstung in einwandfreiem optischen und technischen Zustand zu halten. 

  Eigene Sponsoren dürfen nicht in Konkurrenz zu einem Cup – Werbepartner stehen.

3.5 Die IG behält sich das Recht vor, bei jedem MZ – Cup Lauf einige Teilnehmerfahrzeuge zu überprüfen, auch ohne Vorliegen eines Protestes. Sollten Unregelmäßigkeiten auftreten, wird nach den motorsportgesetzlichen Bestimmungen des DMSB verfahren. Die Auswahl dieser Motorräder trifft ein Sportkommissar, der Rennleiter oder der Obmann der Technischen Abnahme auf Vorschlag des Beauftragten der IG.

Ansonsten können Proteste gemäß Motorradsport-Handbuch 2012 Teil 1 des DMSB gegen Hinterlegung  der Protestgebühr beim Rennleiter/Rennsekretär/Sportkommissar eingelegt werden.  

Bei Regelverstößen, die von den Sportkommissaren / Technischen Kommissaren bzw. dem DMSB anerkannt bzw. bestätigt werden, verliert der Fahrer die bei dem betreffenden Rennen gewonnenen Punkte und Prämien des MZ – Cup, auch wenn das offizielle Ergebnis des Veranstalters ggf. keine Änderung mehr erfährt. Die IG ist berechtigt, die entsprechenden Preisgelder und Prämien zurückfordern.

Die IG hat das Recht, Fahrer denen ein Regelverstoß in dieser Weise nachgewiesen wird, sowie Fahrer die aus irgendeinem Grund mit einer Sportstrafe belegt werden, bzw. Fahrer, die das Ansehen des Motorradsports oder des MZ - Cups, bzw. von Cup – Sponsoren schädigen, von der weiteren Teilnahme am MZ – Cup  auszuschließen, gewonnene Punkte zum MZ – Cup ersatzlos zu streichen und noch nicht ausgezahlte Prämiengelder einzubehalten bzw. zurückzufordern, die in diesem Falle zu einem von der IG zu bestimmenden Zweck verwendet werden. Die folgenden Fahrer rücken in der Punktwertung auf. 

Für die Jahresendwertung des MZ – Cup sind für die unter Beachtung der Festlegung in Punkt 1.9 in Wertung teilnehmenden Fahrer folgende Preisgelder ausgesetzt.

	1. Platz
	  550,– €
	  9. Platz
	150,– €

	2. Platz 
	  450,– €
	10. Platz
	150,– €

	3. Platz
	  300,– €
	11. Platz
	100,– €

	4. Platz
	  200,– €
	12. Platz
	100,– €

	5. Platz
	  200,– €
	13. Platz
	100,– €

	6. Platz
	  200,– €
	14. Platz
	100,– €

	7. Platz
	  150,– €
	15. Platz
	100,– €

	8. Platz


	  150,– €
	Summe:
	3000,– €


Hinzu kommen evtl. Pokale und andere Ehrenpreise.

3.6 Änderungen der Austragungsbedingungen sowie der Technischen Bestimmungen behält sich die IG in Absprache mit dem DMSB vor.

3.7 Allgemeine Fragen bezüglich des MZ – Cup sind zu richten an:

Interessengemeinschaft MZ-Cup

C/o Uwe Link

Hauptstr.315

51465 Bergisch Gladbach

Tel. 02202-129823 Telefax 02204– 427201

e-mail: Dr.Spaetzle@t-online.de

Anhang 1

Zu den Bewerbungsunterlagen des MZ – Cup 2012
Interessengemeinschaft MZ-Cup

C/o Uwe Link

Hauptstraße 315

51465 Bergisch Gladbach

Hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme am MZ – Cup 2012 

Meine Wunschstartnummer ist die __________, auf keinen Fall will ich Nr.__________!

Die nachfolgenden Angaben werden zum Teil für die Streckensprecher – Informationen und die IG – Pressearbeit benötigt. Bitte Foto für Fahrervorstellung Homepage beilegen, bzw. mailen!!!

Fahrer / Fahrerin

	Name:
	
	
	
	

	Vorname:
	
	
	
	

	Straße:
	
	
	
	

	PLZ / Wohnort:
	
	
	
	

	Telefon privat:
	
	
	geschäftlich:
	

	Telefon mobil:
	
	
	Fax:
	

	e – mail Adresse:
	
	
	Homepage:
	

	Geburtsort:
	
	
	Geburtsdatum:
	

	Familienstand:
	
	
	Kinder:
	

	Körpergröße in cm:
	
	
	Gewicht in kg:
	

	erlernter Beruf:
	
	
	ausgeübter Beruf:
	


Bezüglich meiner Teilnahme am MZ – Cup 2012 bestätige ich, dass ich die Austragungsbedingungen zum MZ – Cup 2012 (genehmigt vom DMSB), die Vorschriften und Beschlüsse des DMSB sowie das   Motorrad – Sportgesetz des DMSB in allen Teilen anerkenne.

Ferner ist mir bekannt, dass weder die IG noch der DMSB oder alle anderen an der Durchführung des MZ Cup 2011 beteiligten Firmen oder Personen für irgendwelche Schäden unmittelbarer oder mittelbarer Art einschließlich Folgeschäden haften.

Bitte unbedingt umseitigen Haftungsausschluss unterschreiben!!

Haftungsausschluss

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und

strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden,

soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird.

Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die

im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar

gegen

- die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport

Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre

- die ADAC-Gaue, den Promotor/Serienorganisator

- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer

- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in

Verbindung stehen,

- den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu

benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen

aller zuvor genannten Personen und Stellen,

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen

oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des

enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob

fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten

Personenkreises - beruhen;

gegen

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der

anderen Fahrzeuge,

- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere

Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer

verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb (Training,

Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines

Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines

Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.

Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für Ansprüche

aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als auch

außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel unberührt.
	Ort, Datum
	
	Unterschrift des Fahrers / Erziehungsberechtigten


